
32 FUNDStücke 4·2018

S E R V I C E

Ziel dieser Bemühun-

gen ist die Einwerbung

von Testamentsspenden.

Die Ansprache po tenzi-

eller Testamentsspender

setzt zumindest G rund-

kenntnisse im Erbrecht

voraus, um in der frühen

Anbahnungsphase doku-

mentieren zu kö nnen,

dass man „weiß, wovon

man redet“ . Ein signi-

fikanter Teil der po ten-

ziellen Testamentsspender

wünscht sich jedoch eine

auf die eigene Lebens-

situation zugeschnittene Beratung, um daran die Formu-

lierung der letztwilligen Verfügung auszurichten.

Beratung – ab wann erlaubnispflichtig?

LEGATUR, ein auf Unterstützung bei der Nachlassge-

winnung und Nachlassabwicklung spezialisiertes Unter-

nehmen, hat ermittelt, dass zur Akquisition von Nachläs-

sen verschiedene Instrumente zur Verfügung stehen, die

dem systematischen Aufbau des Erbschaftsmarketings

dienen und die naturgemäß erbrechtliche Fragestellun-

gen enthalten:

• Erbrechtsbroschüre

• Vorträge zum Erbrecht

• Nachlasssprechstunden im Anschluss an Vorträge

• Individuelle Testamentsberatung beim Testamentsspender

Die Erbrechtsbroschüre kann nicht auf individuelle

Erbrechtsberatung ausgerichtet sein. Sie enthält in der

Regel neben der Darstellung des gemeinnützigen O rga-

nisationszwecks eine allgemeine erbrechtliche Darstel-

lung, etwa zur gesetzlichen Erbfo lge, zur Errichtung eines

Testaments oder Erbvertrags und zum Pflichtteilsrecht.

Eine detaillierte Darstellung wird sinnvo llerweise rechtlich

geprüft; eine erlaubnispflichtige Rechtsberatung liegt je-

doch keinesfalls vor.

Schwieriger wird es bei der Veranstaltung von Vorträ-

gen zum Erbrecht. Der Personenkreis, der so lche Vorträ-

ge besucht, ist zunächst daran interessiert, einen Über-

blick über das Erbrecht zu erhalten, während die veran-

staltende O rganisation diejenigen Gesichtspunkte in den

Vordergrund stellt, die für ihre Erbeinsetzung von Bedeu-

tung ist. Auch der Vortrag zum Erbrecht stellt eine allge-

meine Information dar, sodass es sich noch nicht um eine

erlaubnispflichtige Rechtsberatung handelt.

Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass die

Besucher sich schon vorher auf anderem Wege an das

Erbrecht „herangetastet“  haben. Dies führt dazu, dass

die Teilnehmer im Anschluss an den Vortrag weiterge-

hende Fragen stellen wollen. In der Regel handelt es sich

dabei nicht mehr um allgemeine Informationen, sondern

um gezielte Fragen im Hinblick auf die Gestaltung der ei-

genen letztwilligen Verfügung.

Anwälte als Referenten

An genau diesem Punkt liegt die Schnittstelle zur er-

laubnispflichtigen Rechtsberatung, die Rechtsanwälten

vorbehalten ist. Es ist daher sinnvo ll, für so lche Vortrags-

veranstaltungen Rechtsanwälte als Referenten zu gewin-
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nen, um so  von vornherein dem Risiko  der Abmahnung

wegen unerlaubter Rechtsberatung zu begegnen.

Nach Durchführung einer Vortragsveranstaltung ist es

sinnvo ll, Einzelsprechstunden anzubieten, um so  den als

Testamentsspender infrage kommenden Personenkreis zu

fokussieren. Die Besucher dieser Sprechstunden kommen

entweder mit dem Ziel, sich im Hinblick auf ihre letztwil-

lige Verfügung beraten zu lassen, oder haben bereits den

Entwurf eines Testaments, den sie noch einmal bespre-

chen möchten. In beiden Fällen handelt es sich um eine

individuelle Rechtsberatung, die ausschließlich Rechtsan-

wälten vorbehalten ist. Dies gilt natürlich uneingeschränkt

auch, wenn ein potenzieller Testamentsspender darum

bittet, eine individuelle Testamentsberatung aus Anlass

eines Besuchs bei ihm durchzuführen.

Eindeutige Abgrenzung ist schwierig

Eine eindeutige G renzziehung zwischen erlaubter

erbrechtlicher Information und unerlaubter Rechtsbera-

tung ist schwierig . Seriöses Erbschaftsmarketing setzt in

jedem Fall Grundkenntnisse im Erbrecht voraus. Genü-

gen dem Testamentsspender die in einem Gespräch ge-

wonnenen Informationen, um seine letztwillige Verfügung

zu formulieren, ohne dass zuvor eine konkrete Empfeh-

lung ausgesprochen wurde, wird man noch nicht von

einer unzulässigen Rechtsberatung ausgehen können.

Die konkrete Empfehlung einer Formulierung der letztwil-

ligen Verfügung ist jedoch stets erlaubnispflichtige Rechts-

beratung.

Allgemein gilt: Je komplexer die Vermögenssituation

des potenziellen Testamentsspenders ist und je kompli-

zierter sich seine persönlichen Verhältnisse darstellen,

desto  wichtiger ist pro fessioneller Rechtsrat, der letztlich

nur von darauf spezialisierten Rechtsanwälten gegeben

werden kann.

LEGATUR

LEGATUR hat sich die Unterstützung gemeinnütziger, mild-

tätiger und kirchlicher O rganisationen im Bereich des Erb-

schaftsmarketings und der Nachlassabwicklung zur Auf-

gabe gemacht. Erfahrene Rechtsanwälte begleiten Sie bei

jedem Schritt, der für eine erfo lgreiche Legatakquise und

die nachfo lgende Nachlassabwicklung erforderlich ist.

W eitere Info rmatio nen unter: fundraisingakademie.de/

beratung/ legatur-nachlassabwicklung/

Beratungsservice

Sie haben ein rechtliches Problem und möchten den Bera-

tungsservice des Rechtsausschusses in Anspruch nehmen?

Mitglieder erhalten beim DFRV eine kos tengünstige Bera-

tung durch die Juristen des Rechtsausschusses. Weitere In-

formationen finden Sie unter www.fundraisingverband.de

-> Arbeitsgruppen -> Fachausschüsse Recht.
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